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«Netzwerke» – eine theoretische Einordnung
Betrachtungen zum Artikel von Bernhard Stricker «Ärztenetzwerk – Klärung eines Begriffs» [1] und zum Interview
mit Dr. med. Max-Albrecht Fischer-Taeschler [2]

M. Ita

Was ist ein Netzwerk?

Heute gibt es kein Geschäft, kein politisches Vor-
haben, keine öffentliche oder private Tätigkeit
ohne «Vernetzung». «Networking» gehört zum
gängigen Lifestyle, ist Grundsatz für berufliches
und gesellschaftliches Fortkommen wie auch
für Unternehmenspolitik und ist auch Weltan-
schauung. Der Begriff «Netzwerk» ist aus unserem
Vokabular nicht mehr wegzudenken. Was kön-
nen wir darunter genau verstehen?

«Netzwerk» bezieht sich ganz allgemein ge-
sehen auf die Tatsache der Verbundenheit allen
Lebens und die komplexe Wechselwirkung, die
dabei stattfindet und Neues entstehen kann.
Der Begriff hat eine wichtige Bedeutung in der
«Systemtheorie» [3], einer Grundlage postmo-
dernen Denkens. Seinen Siegeszug in die Um-
gangssprache verdankt der Begriff nicht zuletzt
der rasanten Entwicklung in der Informatik, wel-
che erlaubt, grosse Datenmengen und Menschen
miteinander zu verknüpfen, und die unseren
Alltag allein in den vergangenen 10–15 Jahren
grundlegend verändert hat – namentlich mit der
Kommunikationstechnologie (Internet, E-Mail,
Mobiltelephonie). Durch diese Technologie wur-
den die zwischenmenschlichen Beziehungen
schneller und informeller.

Die bisherige soziale Beziehungsarbeit wurde
maschinell unterstützt, beschleunigt und auch
sichtbar gemacht. Sie erhielt dadurch eine neue
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Der Verein «med-swiss.net» hat an seiner Generalversammlung vom 19. Januar
2005 ein Grundlagenpapier verabschiedet, das den Begriff «Ärztenetzwerke»
klären will. Damit soll das Ärztenetzwerk als «medizinische Betriebsform»
gestärkt und den damit verbundenen Anliegen des Vereins politisch mehr
Geltung verliehen werden.

Das Grundlagenpapier will sehr umfassend und verbindlich sein und ist
deshalb eine im Wesen abstrakt gehaltene Arbeit. Das Ärztenetzwerk wird in
kompakter Form als ein Gebilde vorgestellt, das einer Fülle von professionel-
len, politischen, ökonomischen, betrieblichen und rechtlichen Anforderungen
gerecht werden muss. Aus diesem Grunde bleibt das «Ärztenetzwerk» wohl
für manchen Leser nach der Lektüre immer noch ein schwer zu fassendes
Phänomen.

Mit den nachstehenden Betrachtungen sei erlaubt, den Klärungsversuch
weiterzuführen und die Diskussion zu vertiefen. Versuchen wir es damit, die
einzelnen Elemente etwas zu entflechten und in ihrem Bedeutungszusammen-
hang zu betrachten.

Zusammenfassung
«Netzwerk» ist eine soziologische Beschrei-
bung gesellschaftlicher Interaktion, nicht je-
doch ein juristisches oder betriebswirtschaft-
liches Konzept – wie die Organisation; daraus
erklärt sich die Grundschwierigkeit, den Be-
griff «Ärztenetzwerk» gesetzlich zu fassen und
als Betriebsform zu etablieren.

«Ärztenetzwerke» sind, sofern damit nicht
gesellschaftsrechtlich organisierte Betriebe
gemeint sind (HMO, Gruppenpraxen), in
ihrem Wesen Absprachen zwischen selbstän-
dig tätigen Ärzten und deshalb in ihrer An-
lage eher wettbewerbshindernd als -fördernd.
Sie sind deshalb aus Sicht des geltenden
Kartellgesetzes problematisch.

Das heutige Gesundheitssystem lässt kaum
Raum für die Einführung neuer Betriebs-
formen, die sich durch ein besseres Preis-
Leistungs-Verhältnis von herkömmlichen
Praxen unterscheiden. Heute lässt sich nicht
beweisen, ob die günstigere Kostenstruktur,
die bei gewissen Gruppenpraxen und Ärzte-
netzwerken festgestellt wird, auf eine wir-
kungsvollere und günstigere Behandlung
oder auf eine günstigere Risikoselektion zu-
rückzuführen ist. Aus diesem Grunde haben
es solche Modelle schwer, als künftige Be-
triebsform Fuss zu fassen.

Netzwerkdenken in seinem wirklichen
Sinne ist auch Haltung und Weltanschauung;
es kann dazu dienen, die ärztliche Tätigkeit in
einem grösseren Zusammenhang zu sehen –
über die mikroökonomische Optik eines Be-
triebs hinaus: «Integrale, vernetzte Versor-
gung» könnte einen Ansatz zur Verbindung
von reaktiver Versorgung und proaktiver
Vorsorge darstellen – die Verknüpfung von
(medizinischen) Behandlungssystemen mit
Public-Health-Aufgaben (Gesundheitsschutz,
Prävention und Gesundheitsförderung). Diese
Vorstellung – ein gesundheitspolitisches
Utopia – verlangt ein breites umsichtiges Ver-
ständnis für die heutigen Gesundheitspro-
bleme und von allen Beteiligten ein hohes
Mass an Sensibilität für die verschiedenen Zu-
sammenhänge und Betrachtungsweisen.
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Bedeutung und eine neue Relevanz; es eröffne-
ten sich neue Möglichkeiten der Beziehungs-
pflege, des Betreibens von Geschäften, der In-
formationsverarbeitung und des persönlichen
Austauschs – eine neue Aktivität, welche enorme
Auswirkungen auf herkömmliche gesellschaft-
liche und berufliche Strukturen und Denkweisen
hatte.

«Netzwerk» im hier gebrauchten Sinn ist in erster
Linie ein soziologischer Begriff, mit dem – sehr
offen – gesellschaftliche Beziehungsgeflechte und die
soziale Interaktion umschrieben wird. Ein Netzwerk
kann eine Organisation sein, muss aber nicht. Es
kann sich gerade dadurch auszeichnen, dass es
bewusst lose und unverbindlich gehalten wird. Es
kann eine Nähe, eine Vertrautheit schaffen,
welche das Potential zu einer verbindlichen Zu-
sammenarbeit in bestimmten Situationen ent-
hält. Netzwerke können, falls sie nicht zu verfilz-
ten Kartellen verfallen («Verfilzung» als negative
Kehrseite von «Netzwerk» [4]), das Klima für In-
novation schaffen, die Voraussetzung ist für einen
kreativen Sprung.

Netzwerk und Organisation –
eine wichtige Differenzierung

Mit «Netzwerk» werden eher informelle Verbin-
dungen und Zusammenschlüsse umschrieben,
die sich durch Beweglichkeit und Individualität
der Mitwirkenden auszeichnen [5].

Eine dichtere Form der Beziehungen stellt da-
gegen die «Organisation» dar: ein zu einem be-
stimmten Zweck eingerichtetes soziales Gebilde
mit formell vorgegebenen Zielen, mit geregelter
Mitgliedschaft, Strukturen, Statuten usw. [6].

Was ist ein Ärztenetzwerk?

Übertragen wir die allgemeine Bedeutung von
«Netzwerk» auf die Ärzteschaft, dann sind
Ärztenetzwerke formelle oder informelle Bezie-
hungsgebilde von Ärzten – zu unterschiedlichen
Zwecken. Nach diesem Verständnis sollten Ärzte-
netzwerke alles umfassen können: vom losen
«Wir-kennen-uns-und-arbeiten-gerne-zusam-
men» ohne Zielsetzung über Infrastruktur-
gemeinschaften bis zur formellen Standesorga-
nisation mit statutarisch festgelegten Zielen.

Nach dem Verständnis des Vereins «med-
swiss.net» dagegen sind «Ärztenetzwerke» nicht
lediglich Beziehungsgeflechte, sondern formelle
Organisationen, die gegen Entgelt Patienten be-
handeln («Erbringen von Gesundheitsleistun-
gen, die auf die Bedürfnisse der Patienten aus-

gerichtet sind»). Dazu schliessen sie Rechtsge-
schäfte unter sich, mit anderen Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern ab – nicht jedoch mit
den Patienten. Um ordentliches Mitglied bei
«med-swiss.net» zu werden, muss ein «Ärzte-
netzwerk» eine juristische Person sein (Art. 4
Statuten des Vereins [7]).

Das schweizerische Recht bietet sechs defi-
nierte Formen von juristischen Personen (rechts-
und handlungsfähige Personenverbindungen [8])
an, von denen nur ein Teil sich für eine wirtschaft-
liche Tätigkeit eignet, wie aus der nachstehend
skizzierten Zusammenstellung hervorgeht:
– Verein (Art. 60ff ZGB): Nur für ideelle Zwecke

zulässig, z.B. nach innen wirkender Qualitäts-
zirkel, Standesorganisation, Informationsplatt-
form – und, was nach heutigem Wettbewerbs-
recht nicht mehr erlaubt ist, Kartelle [9].

– Stiftung (Art. 80ff ZGB): Nur sinnvoll, wenn
vorhandenes Vermögen einem bestimmten
Zweck gewidmet werden soll. Für Netzwerk
und wirtschaftliche Tätigkeit ungeeignet.

– Aktiengesellschaft (Art. 620ff OR): Gesellschaft
mit sehr hoher Flexibilität und Gestaltungs-
möglichkeit (Mindestkapital Fr. 100 000.–).
Sehr geeignet.

– GmbH (Art. 772ff OR): Für kleine Unterneh-
men mit wenigen Mitgliedern und kleinem
Investitionsvolumen (unter Fr. 100 000.–) ge-
eignet.

– Kommanditaktiengesellschaft (Art. 764ff OR):
Variante der Aktiengesellschaft, in der Praxis
kaum verbreitet.

– Genossenschaft (Art. 828ff OR): Organisa-
tionsform, welche die gemeinsame Selbst-
hilfe der Mitglieder bezweckt. Weniger ge-
eignet (keine Handelbarkeit des Genossen-
schaftskapitals).

Der Verein «med-swiss.net» engt den Begriff
«Ärztenetzwerk» auf eine Organisation mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit ein, auf eine formelle
und verbindliche Struktur also. Das mag ihre Be-
rechtigung haben, denn sobald eine Gruppe von
Ärzten gemeinsam etwas unternehmen will, das
Ideen, Arbeit, finanzielle Investitionen erfordert,
müssen sie sich organisieren (Was tun wir wozu?)
und dazu Verbindlichkeiten eingehen (Wollen
wir das? Welche Verantwortung übernehmen
wir?). Je höher die Komplexität und das Risiko der
Aufgabe (und damit verbunden der Verpflichtun-
gen), desto höher der Grad der Formalisierung.
Dort, wo gemeinsam gegenüber Dritten Rechte
und Pflichten begründet werden, z.B. gegenüber
Kostenträgern und Patienten, stellen sich die Fra-
gen der Handlungsfähigkeit und der Haftung.
Hier wird ein von aussen klar erkennbares Rechts-
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kleid für die handelnde Ärztegruppe zwingend.
Bei dieser internen und externen Verpflichtungs-
dichte drängt sich nach dem Gesagten die Aktien-
gesellschaft als Rechtsform auf – eine Feststellung,
die auch im Grundlagenpapier gemacht wird.

Verkürzt darf hier festgestellt werden, dass
der Verein «med-swiss.net» das Ärztenetzwerk
«verbindlich» als Gesellschaftsform definiert, die
im Endausbau faktisch eine Aktiengesellschaft
sein muss.

Damit wird der fluide soziologische Begriff
juristisch festgelegt und als Betriebsform fassbar
gemacht. Allerdings sei die Frage erlaubt, ob hier
noch von «Netzwerk» die Rede sein darf?

Auch die Rechtswissenschaft hat sich in den
letzten Jahren mit dem Phänomen des «Netz-
werks» auseinandergesetzt. Dabei besteht, auch
international gesehen, unter Juristen Einigkeit,
dass Netzwerke quer zur Begrifflichkeit der
Rechtsdogmatik stehen («Network» is not a legal
concept! [10]) und dass sich die Logik der sozio-
logischen Betrachtung gesellschaftlicher Bezie-
hungen nicht einfach auf die juristische Syste-
matik von Rechten und Pflichten übertragen
lässt. Nach dem heutigen Stand der Diskussion
wird die gesellschafts- oder konzernrechtliche
Definition von Netzwerk als unangemessen ab-
gelehnt. Da die Netzwerkidee einen hohen Grad
an Flexibilität und Individualität hat, wird eher
die punktuelle vertragliche Regelung der ver-
bindlichen Aspekte der Netzwerkbeziehungen
als die richtige Form betrachtet [10].

Die definitorische Einengung von «Ärzte-
netzwerk» auf Organisationen mit bestimmten
Zielsetzungen und Eigenschaften scheint mir
nicht nur im Lichte der rechtsdogmatischen
Diskussion problematisch, sondern auch, weil
dadurch subtilere und womöglich auch kreati-
vere Formen der Zusammenarbeit unter Ärzten
vom ursprünglichen Netzwerkgedanken ausge-
schlossen werden (z.B. Qualitätszirkel in der Form
von impliziten oder expliziten einfachen Gesell-
schaften). Es werden dadurch Beziehungen for-
mal verdichtet, die von ihrer Natur her dazu gar
nicht geeignet oder reif sind. Netzwerke und
Organisationen verhalten sich in ihren Beziehun-
gen zueinander wie Stoffe der unterschiedlichen
Aggregatszustände gasförmig, flüssig und fest.

Als zweites Zwischenergebnis sei deshalb die
Feststellung erlaubt, dass die vom Verein «med-
swiss.net» ins Auge gefassten Gebilde treffender –
damit wohl klärender – mit «ärztliche Organisa-
tionen» statt mit «Ärztenetzwerke» erfasst wären;
es handelt sich ja offensichtlich um Strukturen
mit einem hohen Formalisierungsgrad.

Damit könnten sowohl die Missverständ-
nisse und Unsicherheiten ausgeräumt werden,

die wesensbedingt im Begriff «Netzwerk» enthal-
ten sind, wie auch die Tätigkeit präzis beschrie-
ben und der Nutzen konkret formuliert werden,
den diese Organisationen stiften wollen – für die
Mitglieder/Investoren, für die Kunden, für die
Gesellschaft.

Damit werden neue Fragen aufgeworfen und
Denkpisten eröffnet, die nachstehend skizziert
und für weitere Diskussionsrunden angelegt
seien.

Ärztenetzwerk als Betriebsform?

Aus dem oben Gesagten ergibt sich, dass ein
Ärztenetzwerk an sich keine Betriebsform sein
kann. Ein Netzwerk im eigentlichen Sinn ist
weder eine Geschäftsidee, noch eine Organisa-
tionsweise, noch eine Rechtsform, um einem Be-
trieb Gestalt zu geben. Es ist nicht geeignet, eine
klar identifizierbare Leistung zu erbringen. Es
kann bestenfalls das Potential dafür schaffen.

Jeder Betrieb, auch ein ärztlicher Betrieb,
muss, um bestehen zu können, eine klare Vor-
stellungen davon haben, womit er sein Geld ver-
dienen will. Das heisst, er muss wissen, welche
Dienstleistungen er wem gegenüber zu welchem
Preis erbringen muss, damit er den Aufwand für
das Erbringen decken kann. Ein Betrieb braucht
somit eine Geschäftsidee mit Zielsetzungen; er
muss, um sie zu realisieren, die Produktions-
faktoren bestimmen und organisieren. Daraus
ergibt sich die Struktur des Betriebs. Sind meh-
rere Personen an diesem Betrieb beteiligt, gilt es,
das Verhältnis zwischen ihnen und gegenüber
Dritten festzulegen und die Beteiligten darauf zu
verpflichten. Die konkrete Ausgestaltung, die
Formgebung, kann auf verschiedenste Weise er-
folgen. Ausschlaggebend dafür sind das Umfeld
und der Markt einerseits und die persönlichen
Zielsetzungen und Haltungen der Träger/Mit-
glieder des Unternehmens anderseits. Bei Kapi-
talgesellschaften, wie der Aktiengesellschaft, ist
es wichtig, das Verhältnis zwischen Kapitalge-
bern und den Leistungserbringern im Betrieb
klar zu regeln, um sich der Abhängigkeiten be-
wusst zu sein.

Im schweizerischen Gesundheitsmarkt gelten
besondere Rahmenbedingungen, die für die
Bildung der Geschäftsidee und den Aufbau von
ärztlichen Praxen, ob als Einzelfirma oder als
Gesellschaft geführt, bestimmend sind, so
a) die gesundheitspolizeiliche Bewilligung (Be-

rufsausübungsbewilligung) gemäss kantona-
lem Recht. Nicht in allen Kantonen können
Gesellschaften Praxen führen, sondern jeder
Arzt behandelt als Regel seine Patienten in
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eigener Verantwortung und auf eigene Rech-
nung;

b) die Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der
obligatorischen Krankenversicherung:
a) grundsätzlich (Art. 36 KVG),
b) im Rahmen der kantonalen Höchstzahlen

zugelassener Ärzte, gemäss Entscheid der
kantonalen Behörden;

c) der festgelegte Leistungskatalog gemäss KVG;
d) der festgelegte Tarif gemäss Art. 43 KVG.

TARMED gilt in der Schweiz für sämtliche
ambulant erbrachten Leistungen von Ärzten;

e) Vereinbarungen mit Versicherern gemäss
Art. 62 KVG (besondere Versicherungsfor-
men – z.B. HMO).

Analoge Bestimmungen befinden sich auch bei
den weiteren Sozialversicherungen (UVG, MVG,
IVG).

Der Gestaltungsraum ist im heutigen System
eng und der Markt in diesem Rahmen relativ
unelastisch. Das heisst, das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis spielt für die heutigen Patienten keine
grosse Rolle; die Preise sind einheitlich mit
einem Tarif fixiert und die Qualität von ärzt-
lichen Leistungen lässt sich aus der Optik einzel-
ner Konsultationen, wie sie der Patient in der
Regel erlebt, schwer einschätzen. In diesem
System, in welchem das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis für den Patienten/Versicherungsnehmer
kaum spürbar und durch die Auswahl der Lei-
stungserbringer kaum beeinflussbar ist, ist es für
Ärzte schwierig, eine neue Betriebsform zu fin-
den, bei welcher sich der Innovationsaufwand –
im Vergleich zu herkömmlichen Praxen – in
einem messbar höheren Ertrag auszahlt. Damit
sind die Anreize zu Veränderungen auf der Seite
der Patienten wie auch bei den Ärzten klein.

Diese Betrachtung bestätigt die oben ge-
machte Feststellung, dass die Bezeichnung
«Ärztenetzwerk» für ein förmliches Gebilde, das
ein Betrieb zur Erbringung einer Leistung sein
muss, eher irreführend ist.

Ärztenetzwerk in der heutigen Praxis

In der Praxis gibt es aber Organisationen, die seit
Jahren unter der Bezeichnung «Ärztenetzwerk»
tätig sind. Sie suchen neue Wege der wirkungs-
vollen und ökonomischen medizinischen Be-
handlung – Wege, die sich im bestehenden
System noch beschränkt auszahlen, aber in
einem System mit anderen Spielregeln sich mög-
licherweise als lohnend herausstellen könnten.

Diese «Netzwerke» sind entweder HMOs oder
Gruppenpraxen, die als gesellschaftsrechtlich

organisierte Betriebe arbeiten und als solche
gegenüber den Patienten Leistungen erbringen
und abrechnen, d.h., juristisch gesagt, mit den
Patienten in einem Behandlungsvertrag und mit
den Kostenträgern in einem Tarifvertrag stehen.
Oder es sind organisatorische Geflechte eigen-
ständig arbeitender Ärzte, die ihre Leistungen
gegenüber dem Patienten, wie bisher, unter
eigenem Namen anbieten und tarifgerecht ab-
rechnen; von aussen ist dieses Ärztenetzwerk
nicht erkennbar. In solchen Ärztenetzwerken
verpflichten sich die Ärzte gegenseitig zu ge-
meinsamen Grundsätzen der Zusammenarbeit,
der Behandlungsqualität, des Datenaustauschs,
der Zuweisungspraxis usw. mit dem Ziel, ihren
Patienten als Ganzes eine wirkungsvollere Be-
handlung zukommen zu lassen – ein Ergebnis,
das sich bei den Versicherern durch verminderte
Kosten niederschlagen soll. Diese Zusammen-
arbeit kann in sehr unterschiedlichen Graden
ausgestaltet und gelebt werden – von der form-
losen Absprache bis zur gesellschaftsrechtlichen
Einbindung mit Kapitalbeteiligung. Mit den Ver-
sicherern werden bestimmte Vorgaben für die
entsprechende Versicherungsgruppe vereinbart,
um das Ergebnis zu erfassen und bei Erfolg auch
honorieren zu lassen.

Die Idee dahinter ist, dass alle Beteiligten,
d.h. Patient, Versicherer und Arzt, Gewinner des
Systems werden – der Patient erhält eine bessere
Behandlung und eine günstigere Prämie, der
Versicherer spart Geld und kann dadurch günsti-
gere Prämien anbieten, der Arzt wird für seinen
Einsatz mit einer Gewinnbeteiligung entschä-
digt.

Die Problematik bei diesen Gebilden ist, dass
ihre Ausgestaltung sich nicht standardisieren
lässt und ihr Erfolg sich nicht direkt in einem
Bilanzgewinn in den einzelnen Arztpraxen
niederschlägt. Der Erfolg ist oft mehr ideell als
pekuniär und gründet auf nicht einfach zu be-
stätigenden Thesen.

Aufgrund der heutigen Erfahrungen mit
HMO und Hausarztmodellen lässt sich nicht
feststellen, ob diese Organisationen grundsätz-
lich besser (Qualität) oder günstiger (Effizienz)
behandeln als herkömmliche Praxen oder ob die
Preisvorteile nicht eher auf eine günstige Risiko-
selektion zurückzuführen sind. Vor diesem Zwei-
fel stehend, ziehen sich die Versicherer heute
tendenziell aus diesen Formen zurück.

Eine weitere Problematik ergibt sich aus der
Frage, ob solche Netzwerke nicht Organisatio-
nen darstellen, welche internen Marktabspra-
chen dienen und je nach Grösse zu exklusiven
Vereinigungen werden, welche den kartellrecht-
lichen Tatbestand der «unzulässigen Wettbe-
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werbsabreden» erfüllen (Art. 5 Kartellgesetz [11]).
Ein wichtiges Wesensmerkmal dieser «Ärztenetz-
werke» ist, dass die Beteiligten Absprachen unter
sich und mit Dritten treffen, aber nicht mit den
Patienten selber.

Hier wird noch eine patientenrechtliche Pro-
blematik sichtbar: Als Patient will ich, dass der
Leistungserbringer, den ich bezahle, in erster
Linie mir gegenüber verpflichtet ist. Die Ärzte-
netzwerke scheinen den Patienten nur mittelbar
im Fokus zu haben.

In einem künftigen System, das die makro-
ökonomischen Regeln anders setzt, kann es für
die anbietenden Leistungserbringer wichtig wer-
den, sich durch die Qualität und die Wirtschaft-
lichkeit ihrer Leistungen zugunsten der Patien-
ten von ihrer Konkurrenz abzuheben. Bei den
anstehenden Revisionsprojekten für das Kran-
kenversicherungsgesetz wird im Parlament bei-
spielsweise die Möglichkeit verhandelt, den so-
genannten Kontrahierungszwang aufzuheben.
Das heisst, in diesem Falle könnten nur solche
Leistungserbringer zu Lasten der Krankenversi-
cherung tätig sein, die von einer Krankenver-
sicherung unter Vertrag genommen werden. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die Verbesserung
des Risikoausgleichs unter den Krankenversiche-
rern, was den Leistungswettbewerb statt den
Risikowettbewerb fördern würde.

Unter solchen veränderten Voraussetzungen
könnten gesellschaftlich organisierte Arztpraxen
dank besserer Auslastung der Infrastruktur und
durchdachter Abläufe vorteilhaftere Dienstlei-
stungen erbringen und dadurch als künftige Be-
triebsform Modellcharakter erlangen. Für solche
Praxen besteht – neben dem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis – zudem die Möglichkeit, sich aufgrund
von intern vereinbarten Vorgaben (Leitbild,
ethischer Kodex) auch politisch-weltanschau-
lich zu positionieren. Mögliche Aktivitätsfelder
könnten sein:
– Gruppenpraxis/Ärztezentrum, evtl. im Ver-

bund mit anderen Leistungserbringern;
– HMO;
– regionale Stützpunkte im Stil von Poliklini-

ken z.B. als Alternative zu den schlecht zu
besetzenden Arztpraxen in ländlichen Ge-
genden;

– medizinische Zentren für ambulante chirur-
gische Eingriffe.

Aber hier ginge es nicht um die Frage, wie sollen
sich unabhängige Praxen aufeinander abstim-
men, um eine optimale Versorgung zu bieten,
sondern darum, ob mit einer gemeinsamen
Organisation der vorhandenen Ressourcen den
Patienten ein besseres und günstigeres Angebot

gemacht werden kann. Das heisst, nicht die an-
deren Marktteilnehmer sind die primären Part-
ner, sondern der Patient selber.

Vernetzte Versorgung – Ansatz
zur Verbindung von reaktiver
Versorgung und proaktiver Vorsorge?

Netzwerk im soziologischen Sinne ist nicht nur
Struktur, sondern vor allem auch Kultur, die in
den Antrieben und Haltungen der darin aktiven
Menschen gründet: offen und wach sein für das
andere (das sich im Leben mitbewegt und durch
das Leben mit mir verbunden ist) und die Mög-
lichkeiten nutzen, die sich daraus ergeben, und
dadurch wiederum auch zum Ganzen beitragen.
Wir sind ständige Mitgestalter am Gesamt-
system.

Diese Weltanschauung und Haltung kann
Ärzten dazu dienen, ihre Praxistätigkeit in einem
grösseren Zusammenhang zu sehen. Ärzte könn-
ten in diesem Geiste kompetente Begleitung bie-
ten für eine optimale Betreuung und Behand-
lung, sei sie medizinisch oder nichtmedizinisch.
Das Netzwerk würde so die verschiedenen Lei-
stungserbringer wie auch die Kostenträger und
Patienten umfassen und strebte die sinnvollste
und ökonomischste Problemlösung in der makro-
ökonomischen Betrachtung an. Diese Kultur
könnte den Boden für eine integrale regionale
Versorgungsstruktur legen (= vernetzte Versor-
gung).

Die nächste Stufe, über den mikroökono-
misch ausgerichteten Arztbetrieb hinaus, wäre –
und da bewegen wir uns in einem gesundheits-
politischen Utopia – die Verknüpfung der (medi-
zinischen) Gesundheitsversorgung mit Public
Health (Gesundheitsschutz, Prävention, Gesund-
heitsförderung).

Wie wir wissen, ist die Gesundheit nicht das
Ergebnis der Gesundheitsversorgung, die nur
eingreift, wenn bereits ein Schaden entstanden
ist. Vielmehr ist eine Reihe anderer Faktoren
dafür massgebend. Aus diesem Grunde ist es
naheliegend zu überlegen, wie diese Faktoren so
beeinflusst werden können, dass möglichst viele
der behandlungsbedürftigen Schäden gar nicht
eintreten.

Dieser Ansatz scheint namentlich dann ge-
boten, wenn
a) die Gesundheitsschäden als belastende ge-

sellschaftliche Muster erkennbar werden;
b) sie grosse volkswirtschaftliche Kosten ver-

ursachen;
c) Mittel und Wege bestehen, sie begünstigend

zu beeinflussen.
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Recht

Mit dieser Aufgabe befassen sich heute in erster
Linie die Gesundheitsbehörden der Kantone und
des Bunds sowie öffentliche und private Organi-
sationen, die sich auf Prävention und Gesund-
heitsförderung spezialisiert haben [12].

Heute besteht die Tendenz, dass die Public-
Health-Institutionen ihre Aufgabe losgelöst von
den Leistungsanbietern und den Kostenträgern
der Gesundheitsversorgung wahrnehmen und
umgekehrt.

Es wäre denkbar, dass in integralen regiona-
len Versorgungsstrukturen die zusammengezo-
genen Morbiditätsdaten der Entwicklung von
massgeschneiderten Präventions- und Gesund-
heitsförderungsprogrammen dienen, an denen
sich auch die Versicherer beteiligen, und dass
ärztliche Dienstleister darin neue z.T. öffentlich
finanzierte Funktionen übernehmen.

Diese Stufe der Vernetzung verlangt von
allen Beteiligten ein hohes Mass an Sensibilität
für die verschiedenen Aufgaben sowie Umsicht.
Sie verlangt auch ein breiteres Verständnis für die
heutigen Gesundheitsprobleme und Lösungen,
welche mikro- und makroökonomische sowie
staatliche und private Ansätze verbinden können.

Schlussfolgerungen

Das Wesen des Netzwerkes ist die Offenheit und
Beweglichkeit mit seinem inhärenten Potential
zu dichteren Verknüpfungen, wenn der Moment
gegeben ist.

Aus diesem Grunde erachte ich es als schade –
und auch irreführend –, den Begriff «Ärztenetz-
werk» auf die Umschreibung von neuen ärzt-
lichen Betriebs- und Geschäftsformen zu redu-
zieren. Das Problem des Vereins «med-swiss.net»
ist nicht der fluide Begriff «Ärztenetzwerk», son-
dern seine unzutreffende Besetzung.

Daraus erklärt sich auch die Schwierigkeit,
die Anliegen des Grundsatzpapiers wirklich zu
verstehen. Da «Netzwerk» kein rechtliches Kon-
zept ist, wird verständlich, warum es sich nicht
normativ fassen und politisch einfordern lässt;
es ist das Phänomen einer Haltung und eines
Tätigwerdens, das gesetzlich nicht geboten wer-
den kann.

Wie wir gesehen haben, kann ein Netzwerk
eine Organisation haben, ist aber als Begriff
nicht damit gleichzusetzen. Die differenzierte
Verwendung dieser Begriffe trägt der Wirklich-
keit Rechnung, dass Kultur und Struktur sich in
unterschiedlicher Dichte gegenseitig bedingen.
Die unpräzise Verwendung des Begriffs «Netz-
werk» im falschen Kontext bringt die Gefahr der

Verwirrung in die ohnehin schon komplizierte
gesundheitspolitische Diskussion.

Es wäre schade, wenn mit einer solchen Ver-
wirrung die Arbeit der vielen Ärztegruppierun-
gen, die unter der Bezeichnung «Ärztenetzwerk»
arbeiten, eine unverdiente Abwertung erfahren
würde. Denn diese Ärzte suchen neue Wege im
überstrukturierten Gesundheitswesen und zei-
gen dabei, zum Teil seit Jahren, engagierte Krea-
tivität.

In diesem Sinne wünsche ich, bei aller begriff-
lichen Differenz, dem Verein «med-swiss.net»
viel Erfolg bei seinen Bemühungen um Innova-
tion.
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